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Jagdbeute und Schlachttier im islamischen Recht 

Eine Untersuchung zur Entwicklung der islamischen Jurisprudenz. 
Von Prof. Erwin Gräf, 1959 - Selbstverlag des orientalischen Seminars der Universität Bonn.

Seite 16
116: Tabuiert hat Er für euch nur das Aas, Blut. Schweinefleisch und das (Tier), bei dem 
einem anderen als Allah zur Ehren der kultischen Anruf entboten wurde. Aber wenn 
jemand durch eine Notlage gezwungen wird, (tabuiertes zu essen), nicht aus Appetit und 
nicht übertreterischer Absicht, so ist Allah nachsichtig und barmherzig.

117: Sprechet nicht mit lügnerischer Zunge: „Dies ist freigegeben und das tabuiert“, um 
wider Allah eine Lüge zu ersinnen; siehe, denjenigen, die wider Allah Lügen ersinnen, 
ergeht es nicht wohl:

115: Esset von dem, was euch Allah beschert (vergleiche VGL 34, 15 B,) (nämlich lauter) 
freigegebenes und gutes und danket für den Gnadenerweis Allahs.

Seite 23
Denn es wird im Koran nie etwas darüber gesagt, ob jemand, der Aas oder Blut gegessen 
hat, z. B. an der salat teilnehmen darf, sich einer rituellen Waschung unterziehen oder eine 
Sühne / Kaffara leisten muss. (Fußnote 29)

Seite 34
118: So esset von dem, worüber Allahs Namen gesprochen wurde, wenn ihr an Seine 
Zeichen glaubet! Wann der Name Allahs über die Speise gesprochen wurde, wird nicht 
gesagt.

Seite 260
Die allgemeine Anordnung enthält folgendes Profetenwort: „Wenn bei einem Tier das Blut 
zum Ausströmen gebracht und Bismillah gesagt wird, dann esset es“!

Die Ursache ihrer Differenz (nahr-/dab-Schnitt) ist die Tatsache, dass das Tu (des Profeten) 
der allgemeinen Geltung (seiner Worte) widerspricht. Die Ursache ihrer Differenz ist folgen-
de: darüber liegt keine überlieferte Bedingung vor, vielmehr gibt es darüber bloß 2 Hadithe; 
das eine fordert lediglich das Strömenlassen des Blutes, das andere (das Zerschneiden 
der Awdadj/Halsadern) zusammen mit dem Strömenlassen des Blutes. Im Hadithe des Rafi 
b. Khadid heißt es: Der Profet sagt: Wenn bei dem Tier das Blut zum Ausströmen gebracht 
und der Name Allahs genannt ist, dann iss es!“ Das ist ein nach einhelliger Ansicht echtes 
Hadithe (siehe Anmerkung 235). Der offenbare Wortlaut des 1. Hadithe‘s fordert bloß das 
Zerschneiden eines Teiles der Awdadj/Halsadern, weil das Ausströmenlassen des Blutes 
schon dadurch verursacht wird. Beim zweiten wird das Durchschneiden sämtlicher Awdadj 
verlangt. Beide Hadithe stimmen darin überein - und Allah weiß es am besten - dass die 
beiden Schlagadern zerschnitten werden oder ein Teil von beiden oder von einer. Deshalb 
sind die beiden Hadithe so zu vereinigen (harmonisieren), dass aus dem Artiekl (al-) in 
dem Profetenworte; „Wenn etwas die Awdadj zerschneidet“, der Teil, nicht das Ganze 
verstanden wird, da der Artikel im Arabischen manchmal auf den Teil hinweist. Wer (dazu 
noch) das Zerschneiden der Speise - und der Luftröhre - zur Bedingung macht, der 
hat kein Argument aus der Tradition.
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Sehr geehrter Herr Dr. Kessler, danke für Ihren Brief vom 17. September. Ich stimme Ihnen 
vollständig zu. Es wäre jedoch noch besser, überhaupt keine Tiere zu töten, aber ich würde 
die Kritik des Schächtens ganz sicher nicht als antisemitisch empfinden. Ich finde es eigent-
lich merkwürdig, dass ein uraltes Dogma weiter befolgt wird, das aus einer Zeit kommt, wo 
es noch kein Gefühl der Zusammengehörigkeit zwischen Menschen und Tieren gab. 

Mit den besten Wünschen Yehudi Menuhin
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aus “tachles” - 7. September 2001
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Reaktionen der Rabbinerkonferenz auf Kommunikationsversuche ...
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Reaktionen der Rabbinerkonferenz auf Kommunikationsversuche ...
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Landesrabbiner 
Joel Berger
Hospitalstr. 36

70174 Stuttgart 

19.06.02

Sehr geehrter Herr Rabbiner Berger,

es hat sich herumgesprochen: Die von Ihnen geäußerte Problematik, dass selbst „hochgebil-
dete Schriftgelehrte“ Schwierigkeiten haben bezüglich der Kenntnisse des Koran, der Thora 
und des Talmud. 

1. Es drängt sich von selbst eine auffällige Parallele zu dem von Ihnen als „grundlegen-
de“ Informationsquelle vorgeschlagenen Buches des Rabbiners Dr. med. vet. Levinger 
„Schechita im Lichte des Jahres 2000“ - Kritische Betrachtung der wissenschaftlichen Aspekte 
der Schlachtmethoden und des Schächtens – (Hrsg. Durch den Zentralrat der Juden in 
Deutschland und Machon MASKIL L’DAVID, Jerusalem 1996) auf.

2. Sie bezeichnen Dr. med. vet. Levinger als studierten Veterinär, der bestens mit der Materie 
vertraut ist, und den Sie als Experten und Organ für das jüdische Schächten betrachten.

3. Allerdings machen Sie meines Erachtens den gravierenden Fehler, die freie 
Religionsausübung in Deutschland, die durch das Grundgesetz bzw. die Verfassung 
garantiert ist, mit einer Erlaubnis zum betäubungslosen Schächten „bei dem es sich 
(angeblich) um ein Religionsgesetz handeln soll“ gleichzusetzen.

4. Weiterhin ist es mehr als unverständlich, dass ausgerechnet Sie als Landesrabbiner keine 
Kenntnis der Semantik des jüdischen / jiddischen Begriffs Koscher haben. Sie setzen 
den Begriff Koscher mit betäubungslos geschächtet gleich. 

5. Darf ich Ihnen dabei behilflich sein, bei der Begriffsklärung Koscher die richtige Semantik in 
Erinnerung zu bringen? Lt. sämtlicher anerkannter Sprachlexika und etymologischen Lexika ist 
die Semantik des Begriffes Koscher:

rein 
sauber

einwandfrei
ehrlich

unverdächtig

Der Begriff „betäubungsloses Schächten“ ist in keinem Lexikon festgeschrieben. 

Karola Baumann  Im Grund 89
Fax 0211 - 45 42224  40474 Düsseldorf
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„Das seit dem 18. Jahrhundert bezeugte Adjektiv ist hebräischen Ursprungs (hebr. Kaser 
„recht, tauglich“) und wurde durch das jiddische, wo es speziell im Sinne von „nach jüdischen 
Speisegesetzen rein und ohne religiöse Bedenken genießbar“ gilt ... (Ich verweise auf die 
Anlage)“

6. Zu Ihrer weiteren Information in Bezug auf den Begriff „rein“ können Sie aus der Anlage 
ersehen, dass dieser Begriff im Alten Testament benutzt wird, um reine und unreine Tiere zu 
unterscheiden. 
Als unrein gelten Vierfüßler, die nicht wiederkäuen und keine gespaltenen Klauen haben, 
flossen- und schuppenlose Wasser-Tiere, Raubvögel, aasfressende Vögel, Reptilien, kleine  
Kriechtiere. Sie durften weder geopfert noch gegessen werden, und Berührung ihrer Kadaver 
machte unrein. 
Die Unreinheit dieser Tiere wollte man durch symbolische, hygienische, totemistische und 
andere Gerichtspunkte begründen; vor allem vertritt man seit langem die Ansicht, dass 
die unreinen Tiere Fremdgöttern geweiht waren und durch ihre Disqualifikation das 
Eindringen heidnischer Kulte verhindert werden sollte (Lexikon für Kirche und Theologie, 
Herder Bd. 10, 1986).

7. Bezugnehmend auf die von Ihnen hingewiesenen Schwierigkeiten „hochgebildeter 
Schriftgelehrten“ im Hinblick auf deren Kenntnisse des Koran, der Thora und des Talmud, die 
mit anderen Worten eine geistige Unsicherheit verdeutlichen könnten, finden wir in dem 
Buch des Dr. med. vet. Levinger auffällend bestätigt. Zwei Nachweise möchte ich Ihnen an 
dieser Stelle zitieren: 

7. 1. Im Talmud (Pesachim 49b) finden wir die Behauptung, dass nur derjenige Mensch, 
der sich an die Grundprinzipien der Ethik hält, Fleisch genießen darf, denn nur diese 
Prinzipien unterscheiden den Mensch vom Tier und nur diese Prinzipien geben dem 
Menschen das Recht, die Welt zu beherrschen. (Seite 16)

7. 2. Schlussfolgerung: 
Das Tier ist nicht imstande, den nahen Tod zu ahnen, und kann ebenfalls die 
Tötungsinstrumente nicht als solche erkennen. Mit größter Wahrscheinlichkeit darf 
auch behauptet werden, dass das Tier weder während des Schnittes noch nachher 
physisch und psychisch leidet. Bis das Tier diese Schmerzen empfinden könnte, ist die 
Gehirntätigkeit weitgehend geschwächt oder sogar ausgeschaltet. (Seite 121) 
Zitat: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen dtv, München, 1995, Seite 112. 
Behaupten Vb.‚ ohne Beweis mit Bestimmtheit für wahr erklären, seine Meinung ausdrü-
cken“. ...

8. Diese Art „einer wissenschaftlichen Analyse“ des Dr. med. vet. Levinger lässt die 
unvermeidliche Frage aufkommen, wie es möglich sein kann, dass Sie bei den nachfolgenden 
Behauptungen diese als Grundlage dafür anführen, dass es sich bei dem Schächten um ein 
Religionsgesetz handele. 

Zitat: 
Hartinger (1991) sowie Rowe (1991) u.M., brachten wichtige Argumente bezüglich 
der Betäubung in der jüdischen Literatur. Sie argumentieren, dass keine Vorschrift, 
die das Betäuben vor dem Schächten betrifft, weder in der Bibel noch im Talmud, zu 
finden ist. Dieses Argument stimmt. 
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Doch darf vor dem Schächten, gemäss der jüdischen Religion, keine Betäubung 
vorgenommen werden. 

Jede Forderung zur Betäubung vor dem Schächtschnitt ist eine Verletzung der jüdi-
schen Religion. (Seite 139)

Die Frage des Betäubens wird in der Thora und im Talmud nicht erwähnt. (Seite 
140)

9. Könnten Sie mir bitte behilflich sein, nachzuvollziehen, wie Dr. med. vet. Levinger dann dazu 
kommt, zu formulieren, dass das betäubungslose Schächten als Befehl der Tora gegeben 
sei? 
10. Ich enthalte mich jeglichen Kommentars und lasse stattdessen die bekannte 
Tierpsychologin und Autorin Frau Dr. Hanna Rheinz argumentieren. Ich gehe davon aus, dass 
Sie wissen, dass Frau Dr. Rheinz Ihrer Religionsgemeinschaft angehört. 

Zitat: 
„Die jüdische Tradition erkennt die Seele des Tieres im Blut und verbietet aus die-
sem Grund dessen Verzehr. Das Leben gilt als heilig und Töten ist nur als religiöser 
Akt im Tieropfer erlaubt.“ (Seite 31)

Dr. med. vet. Levinger, Zitat: Seite 7

1. Über das Schächten wurden schon viele Gutachten erstellt. In diesen werden teilweise 
widersprüchliche Ansichten vertreten. 

Zur Klärung dieser widersprüchlichen Ansichten:

NJW Neue Juristische Wochenschrift B 5160, Ausgabe 9 2002 vom 25.02.2002 – Seite 665:
(a) § 4 a II Nr. 2 Alt. 2 TierSchG wird diesen Anforderungen im Ansatz gerecht. Die 
Regelung will im Hinblick auf Speisenormen vor allem der islamischen und der jüdischen 
Glaubenswelt (vgl. BT-Dr 10/5259, S. 38) das Schächten aus religiösen Gründen auf der 
Grundlage von Ausnahmegenehmigungen ermöglichen (vgl. BT-Dr 10/3158, S. 20 zu Nr. 
5). ...

Als Religionsgemeinschaften in der Bedeutung des § 4 a II Nr. 2 TierSchG kommen deshalb 
auch Gruppierungen innerhalb des Islam in Betracht, deren Glaubensrichtung sich von derjeni-
gen anderer islamischer Gemeinschaften unterscheidet (vgl. BverwGE 112, 227 (236) = NJW 
2001, 1225 = NVwZ 2001, 570 L). Diese Auslegung des Begriffs der Religionsgemeinschaft 
steht mit der Verfassung im Einklang und trägt insbesondere Art. 4 I und II GG Rechnung. Sie 
ist auch mit dem Wortlaut der genannten Vorschrift vereinbar und entspricht dem Willen des 
Gesetzgebers, den Anwendungsbereich des § 4 II Nr. 2 TierSchG nicht nur für Angehörige der 
jüdischen Glaubenswelt, sondern auch für Mitglieder des Islam und seiner unterschiedli-
chen Glaubensrichtungen zu öffnen (vgl. BT-Dr 10/55259, S. 38)

Mittelbar hat dies Konsequenzen auch für die Handhabung des weiteren Merkmals der „zwin-
genden Vorschriften“, die den Angehörigen der Gemeinschaft den Genuss von Fleisch nicht 
geschächteter Tiere untersagen. Ob dieses Merkmal erfüllt ist, haben die Behörden und im 
Streitfall die Gerichte als Tatbestandsvoraussetzung für die begehrte Ausnahmegenehmigung 
zu prüfen und zu entscheiden. 
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Abschließender Hinweis:

Juristische Definition der „zwingenden Vorschrift“ (Dr. Hartinger Dokumente, S. 38):

... bei Nichtbefolgung solcher Anweisungen mit Strafen bis zum Ausschluss aus der 
Gemeinschaft ... 

Aufgrund dieser Festschreibung im Karlsruher Bundesverfassungsgerichtsu
rteil vom 15. 1. 2002 – I BvR 1783 / 99 haben weder jüdische noch islamische 
Religionsgemeinschaften das Recht, betäubungslos zu schächten. 

Sehr geehrter Herr Rabbiner Berger, eine neuerliche Stellungnahme hinsichtlich des Buches 
Schechita – Im Lichte des Jahres 2000 – zu den wissenschaftlichen Ausführungen von Frau 
Dr. Hanna Rheinz „Tiere, Frauen, Seelenbilder“ Verlag Frauenoffensive, 1. Auflage, 2000, 
München, und diese im Hinblick auf das Karlsruher Bundesverfassungsgerichtsurteil 
vom 15. Januar 2002 könnte ein wertvoller Beitrag sein, zu den „teilweise widersprüchlichen 
Ansichten über das Schächten“ (s. Seite 7 in Ihrem Buch).

Mit freundlichen Grüßen

Karola Baumann

Anlagen:

1. Mein Briefe an Frau Dr. Hanna Rheinz und Herrn Dr. med. vet. Levinger, deren Antworten 
bisher noch ausstehen. (Diese Briefe liegen auch dem Machon Maskil L`David, Jerusalem 
sowie dem Wochenmagazin tachles (Basel) vor.)

2. Exzerpte der Habilitationsschrift von Prof. Dr. Erwin Gräf „Jagdbeute und Schlachttier im 
islamischen Recht“, 1959

3. Exzerpte aus dem Buch von Prof. Dr. Jussuf al Quaradawi „Erlaubtes und Verbotenes, 
München 1998
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Türkische Republik
BASBAKANLIK

DIYANET ISLERI BASKANLIGI
Protokol Basin ve Halkla Iliskiler Müdürlügü

Az: B.02.1.DIB.0.01/116-535
Thema: Kurban Kesimi

Presseerklärung

Bezüglich der Schlachtung von Lämmern sind in den letzten Tagen von der öffentli-
chen Meinung einige Fragen zur Diskussion gestellt worden. Diesbezüglich hat unsere 
Präsidentschaft die unten aufgeführten Erläuterungen für erforderlich gehalten: 

1.) Durch den Fortschritt der Technologie sind viele neue Techniken entstanden.
Unser Religionsverständnis besagt, dass die Gottesdienste von diesem Nutzen 
Gebrauch machen und dem Volk dies unterbreiten sollten. Bezüglich der Schlachtung 
von Lämmern sollte die Gesundheit der Menschen geschützt werden. Es ist von gro-
ßer Bedeutung, die Vorschriften des Islam als auch die Vorschriften der überwachen-
den Mediziner einzuhalten. Außerdem besteht durch die Verstädterung und die sich 
dadurch ergebende Bevölkerungsdichte die Notwendigkeit, die Umgebung sauber zu 
halten. Aus diesem Grund sollte bei dem nach dem islamischen Glaubensbekenntnis 
üblichen Vorgang der Schlachtung acht gegeben werden, dass Unhygiene und depla-
zierte Straßenräume vermieden werden. Zusammen damit ist ein weiterer wichtiger 
Punkt, dass die Schlachtung nicht vor den Augen der kleinen Kinder ausgeführt 
werden sollte bezüglich seelischer Gesundheit und psychologischer Entwicklung. Auf 
diese Punkte sollte acht gegeben werden. Unsere erhabene Religion Islam wünscht, 
die Gunst und die Schönheit auch bei Gottesdiensten darzulegen.

2.) Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Schlachtung ist, während der Schlachtung von 
technologischen Möglichkeiten Gebrauch zu machen. Alle islamischen Weisen 
besagen: Dem Gott gehorchen und seinen Geschöpfen (Lebewesen) sich zärt-
lich und barmherzig nähern. Das Opfertier darf nicht gequält werden und während 
des Schlachtens sollte der Schmerz gemindert werden. Vor der Schlachtung sollte 
das Tier mit einem gewissen „Schock“ in Ohnmacht gesetzt werden. Das Tier darf 
nicht zum Tode geführt werden. Es muss dann nach islamischen Vorschriften das 
Blut fließen. Wenn es so abläuft, bestehen keine Bedenken. Auf den folgenden 
Punkt sollte Wert gelegt werden: „Vor dem Schlachten darf das Tier während des 
Schock-Vorgangs nicht zum Tode geführt werden.“ Falls das geschächtete Tier vor 
Schlachtung durch den Schock in den Tod geführt worden ist, kann das Tier gemäß 
Religion nicht geschlachtet und das Fleisch gegessen werden.

Wird der Öffentlichkeit mit Respekt mitgeteilt.

(Per Fax von Mehmet Nuri Yilmaz am 17. Januar 2000 erhalten)
(Übersetzung einer türkischen Mitbürgerin - keine amtliche Übersetzung)

gez. Mehmet Nuri Yilmaz 
Diyanet Isleri Baskani

Abschrift
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Wolfgang Seibt

Wie schlachten die islamischen und jüdischen Religionsgemeinschaften 
Bullen und Kühe? 

Wie fesselt und fixiert man einen ausgewachsenen Bullen für die bevorstehende Schächtung? 
Man legt ihm vorsichtig an allen vier Füßen schwere Manschetten oder Ketten an, die mit Ringen 
versehen sind, durch die anschließend Seile geführt werden und zwar so, dass alle vier Beine 
zu einem „Bund“ zusammengezogen werden, sobald die Schächtgehilfen mit einem Ruck an 
diesen Seilen ziehen. Der Bulle wehrt sich verzweifelt, verliert aber das Gleichgewicht und fällt 
um. Nun beginnt der Kampf eines bärenstarken Tieres ums Überleben, wie es sich ein nicht 
informierter Mensch überhaupt nicht vorstellen kann. Der wehrlose Bulle liegt gefesselt am 
Boden. Er verfügt allein aufgrund seine Körpermasse über ein zähes Leben. Mit einem Messer 
versucht nun der Schächter ihm die Kehle durch zu schneiden, wie es der Herr Dr. Hartinger in 
seinem Kommentar beschrieb. Bei einem Bullen ist das nicht einfach, denn er besitzt eine dicke 
Haut. Selbst wenn die Klinge des Schächtmessers rasiermesserscharf geschliffen ist, worauf 
die Schächter stolz verweisen und das sozusagen als Bestandteil des Berufsethos bezeichnen, 
folgt dem ersten Schnitt ein unbeschreibliches Gemetzel. Es gibt eine Gruselszene, wie sie kein 
Horrorfilm grausamer darstellen könnte. Verzweifelt bäumt sich der Bulle in seinen Fesseln auf, 
röchelt und blökt herzerweichend, von unerträglichem Schmerz und Todesangst gepeinigt, wäh-
rend auch in diesem Falle seine Peiniger lange Gebete murmeln und darauf achten, dass sein 
mit Blut besudelter Kopf immer in Richtung Mekka zeigt. Ist der Tod nach dieser Tortur endlich 
eingetreten, befinden sich auch bei ihm Blutreste im Körper und das Fleisch ist nicht“koscherer“ 
als jene, nach vorheriger Betäubung geschlachteter Tiere. Unabhängig von dieser Feststellung, 
stellen wir in diesem Zusammenhag an Muslime und Juden zwei peinliche Fragen:

Die Variante der jüdischen Religionsgemeinschaft: 
Das Rind wird in einer Metalltrommel (Weinbergtrommel) eng eingesperrt, nur der Kopf schaut 
heraus, dann wird die Trommel so gedreht, dass das Rind zum ersten Mal in seinem Leben hilflos 
auf den Rücken geworfen wird. Danach wird die Weinbergtrommel in eine hohe Geschwindigkeit 
versetzt während scharfe Messer dem Rind die Kehle auf- und durchschneiden und dies bei 
vollem Bewusstsein des Tieres bis der Tod eintritt. 

„Wo findet man im Talmud oder dem Koran einen einzigen Hinweis, dass Tiere ohne vor-
herige Betäubung geschächtet werden müssen?“
Antwort: Nirgendwo! „Welcher Gott mag wohl an diesem grausamen Schauspiel sein 
Wohlgefallen haben? Doch nicht unser  aller Gott der Liebe und Gewaltlosigkeit!“

Wolfgang Seibt
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Auch Muslime diskutieren übers Schächten
von Utku Pazarkaya
(...) Der Geistliche Mehmet Kizilkaya greift die aktuelle Diskussion um das Schächten auf 
und ermahnt die Gläubigen, beim Opferfest streng auf die Tierschutzbestimmungen und 
Hygienevorschriften zu achten. „Im Islam spricht nichts dagegen, die Tiere vor dem 
Schächten zu betäuben“, erklärt er. Im Gegenteil es sei die Pflicht der Gläubigen, „das 
Leiden der Tiere so gering wie möglich zu halten“. Es spiele zudem keine Rolle, ob der 
Schlachter nun Muslim, Christ oder Jude sei. Das Schächten eines Tieres sei zwar gottgefällig, 
aber keine religiöse Pflicht, erklärte Kizilkaya. Für ihn sind andere Dinge wichtiger. (...) Seitdem 
Kizilkaya vor 30 Jahren nach Deutschland kam, hätte sich die Situation der Muslime in 
Deutschland ständig verbessert. Auch für Kizilkaya, Religionsattache` am türkischen Konsulat 
in Stuttgart, gibt es keinen Punkt, „wo wir nicht mit den Christen im guten Einvernehmen 
zusammenleben könnten“.
Aus Stuttgarter Nachrichten, 17.03.2000

Schächten ist nicht Kult!
Die Tageszeitung (taz) 28.6.2000:

Gerichtshof für Menschenrechte: 
Verbot des Schlachtens ohne Betäubung verstößt nicht gegen Religionsfreiheit

FREIBURG taz | Rituelles Schlachten ist kein Gottesdienst. Dies entschied der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg. Geklagt hatte die französische 
Vereinigung Cha‘are Shalom ve Tsedek, eine jüdisch-orthodoxe Gruppe. Der französische 
Staat hatte ihr nicht erlaubt, Tiere zu schächten, das heißt betäubungslos zu schlachten. Der 
EGMR sah darin keinen Verstoß gegen die Religionsfreiheit, da es ultraorthodoxen Juden in 
Frankreich nicht verboten sei, Fleisch von entsprechend geschlachteten Tieren zu beziehen. 
(Az.: 27417/95) CHR

„Fleisch ist kein notwendiger Bestandteil der menschlichen Ernährung.“
Tierschutzbericht der Bundesregierung, 1995

(...) „Es sollte ebenso klargestellt werden, dass Sch`chita keine rituelle Schlachtung 
eines Tieres, keine in irgendeiner Form geheiligte Tötung darstellt.“ (...)
Rabbi Jo David, Gründerin und Geschäftsführerin der Jewish Appleseed Foundation, 
New York City
Rachel Dohme, 1. Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Hameln

Aus einem Leserbrief der DEWEZET Hameln vom 11.02.2002

Literaturhinweis:
Dr. med. Werner Hartinger - Das betäubungslose Schächten der Tiere im 20. Jahrhundert
Fachverlag für Tierschutzliteratur, Fred Wipfler, 80935 München, Glockenblumenstr. 26

Tel.: 089 / 3 51 34 84 | Fax: 089 / 3 51 57 12
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Laut Feststellung der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau (EKHN) tun sie dies „rück-
sichtsvoll gegenüber den Tieren und in demütiger Haltung.“ Fakt ist: In Deutschland metzeln 
pseudo-religiöse Fanatiker, islamischen oder mosaischen Glaubens, sobald sie von einem 
geldgierigen Schäfer Schafe oder Ziegen gekauft haben - und das sind viele Tausend pro Jahr! 
Übrigens: Ob ein Tier von einem sogenannten „qualifizierten” muslimischen Schächter, oder von 
einem jüdischen Rabbiner ohne Betäubung im offiziellen Schächtraum umgebracht wird oder 
wie im Bild auf der Wiese, die Qualen sind die gleichen!

In der Folge: Eine von Menschen inszenierte Tiertragödie in 3 Akten

Eine Trilogie von Wolfgang Seibt, Mitglied der Tierhilfe Dinslaken-Voerde e.V. und engagierter 
Christ und Mitbegründer mehrerer Hilfswerke und Stiftungen für Strassenkinder.  

“Demütige” Schächter bei der Arbeit!

1. Akt - „Rücksichtsvolle Behandlung“

3. Akt - „Der gnädige Tod“

2. Akt - „In demütiger Haltung“

Ein Schaf oder Lamm leidet stumm. Aber waren Sie schon einmal 
Zeuge, wenn eine flinke und hochintelligente Ziege oder ein ausge-
wachsener Bulle umgebracht wird, d.h. auf gottgefällige Weise zu 
Tode gequält wird? Die verzweifelten Schreie dieser Tiere vergessen 
Sie n i c h t  bis ans Lebensende!

Schächtalltag: Achten Sie bitte besonders auf die lachenden 
Gesichter und laut EKHN auf die „feierliche Prozedur“!
(Dazu muss man sich noch lachende Kinder vorstellen!)

Wie fühlt sich ein Tier? Am Boden liegend, von 3 Männern 
festgehalten, mit durchschnittener Kehle!

Ein gnädiger Tod hat der Quälerei zu Ehren Gottes ein Ende gesetzt. 

Wenn diese Quälereien angeblich zur Ehre Gottes geschehen, dann 
ist das eine Beleidigung und Gotteslästerung zugleich. Wer kann 
sich vorstellen, dass ein großartiger und gütiger Gott an einem sol-
chen Sadismus, des anarchronistischen betäubungslosen Schächt-
Schlachtens seine Freude hätte? Wenn Repräsentanten der großen 
christlichen Kirchen zu dieser Quälerei schweigen, die sich praktisch 
vor den Kirchentüren abspielt oder sogar versuchen dieses archaische 
Gemetzel mit Religionsfreiheit zu rechtfertigen, dann sind diese Kirchen 
nicht mehr kompetent in Sachen christlicher Kultur und Moral. Wenn wir unsere abendländische 
Kultur vor diesen Brutalitäten bewahren wollen, dann kann es darauf nur eine Antwort geben:

Das betäubungslose Schächten muss generell, ohne jegliche Ausnahmen verboten wer-
den und das Verbot hat für Moslems genau so wie für Juden zu gelten!
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